
VERFÜGUNG

DER BAUDIREKTION KANTON ZÜRICH

vom 3. April 199$

-1inwil. Nutzungsplanung (Änderung)

Genehmigung ( 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 903/1994 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Hinwil ge
nehmigt. Am 8. Dezember 1997 setzte die Gemeindeversammlung Hinwil die
Teilrevision des Zonenplans fest. Sie umfasst die Ein- und Abzonung im Gebiet
Hüssenbüel und Umzonungen im Gebiet Trüdetshalden sowie in Wernets
hausen. Gegen diesen Beschluss ist gemäss Rechtskraftbescheinigung der
Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 26. Januar 1997 und Zeugnis der
Bezirksratskanzlei Hinwil vom 15. Januar 1998 kein Rechtsmittel eingegangen.
Der Gemeinderat Hinwil ersucht mit Schreiben vom 19. Februar 1998 um
Genehmigung der Vorlage.

Die Vorlage ist rechmässig, zweckmässig und angemessen ( 5 PBG).

DieBaudirektion verfügt:

1. Die von der Gemeindeversammlung Hinwil am 8. Dezember 1997 fest
gesetzte Teilrevision des Zonenpians wird genehmigt.

II. Der Gemeinderat Hinwil wird eingeladen, Dispositiv Ziffern 1 und II gemäss
§ 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzumachen.

lii. Mitteilung an den Gemeinderat Hinwil (dreifach), 8340 Hinwil, die Kanzlei
der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht, das Tiefbauamt so
wie an das Amt für Raumordnung und Vermessung.

ARV Amt für
Zürich, den 3. April1998 Raumordnung und Vermessung
980355/P5/K2 Fflr den Auszug:


